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Checkliste „Zuschläge OP-Mikroskop und Laser“ – GOZ 2012 

 

 
Zuschlag „OP-Mikroskop“ (Geb.-Nr. 0110/22,50 €) berechnungsfähig bei: 
 

 
Geb.-Nr. Kurzbezeichnung 
 
 

2195   Schraubenaufbau/Glasfaserstift o. Ä. 

2330   Indirekte Überkappung (Cp) 

2340   Direkte Überkappung, je Kavität (P) 

2360   Exstirpation der vitalen Pulpa, je Kanal (VitE) 

2410   Aufbereitung eines Wurzelkanals, auch retrograd (WK) 

2440   Füllung eines Wurzelkanals (WF) 

3020   Entfernung eines tief frakturierten/zerstörten Zahnes/enossales Implantat (X3) 

3030   Entfernung eines Zahnes/Implantates durch Osteotomie (Ost1) 

3040   Entfernung eines retinierten, impaktierten, verlagerten Zahnes durch Osteotomie  

3045   Entfernung eines extrem verlagerten/retinierten Zahnes durch umfangreiche Ost. 

3060   Stillung einer Blutung durch Abbinden/Umstechung oder Knochenbolzung (Nbl2) 

3110   Resektion einer Wurzelspitze, Frontzahn (WR1) 

3120   Resektion einer Wurzelspitze, Seitenzahn (WR2) 

3190   Zystektomie in Verbindung mit Ost oder WSR (Zy3) 

3200   Zystektomie, selbst. Leistung (Zy1) 

4090   Lappen-OP, offene Kürettage, einschl. Osteoplastik, Frontzahn 

4100   Lappen-OP, offene Kürettage, einschl. Osteoplastik, Seitenzahn 

4130   Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut, je Transplantat 

4133   Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe, je Zahnzwischenraum 

9100   Aufbau Alveolarfortsatz durch Augmentation, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich 

9110   Interner Sinuslift 

9120   Externer Sinuslift, je Kieferhälfte 

9130   Spaltung/Spreizung von Knochensegmenten, Auffüllung der Spalträume, ggf. einschl. 

    Osteosynthesemaßnahmen, Einbringung Barrieren oder vertikale Dsitraktion,  

    je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich 

9170   Entfernung im Knochen liegender Materialien durch Osteotomie/Entfernung  

    subperiostales Gerüstimplantat, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich 

 
Der Zuschlag „OP-Mikroskop“ ist je Behandlungstag nur einmal und nur mit dem einfachen 
Gebührensatz berechnungsfähig.  
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Zuschlag „Laser-Anwendung“ (Geb.-Nr. 0120) berechnungsfähig bei: 
 

 
Geb.-Nr. Kurzbezeichnung 
 
 

2410   Aufbereitung eines Wurzelkanals, auch retrograd (WK) 

3070   Exzision von Schleimhaut/Granulstionsgewebe, selbst. Leistung (Exz1) 

3080   Exzision Schleimhautwucherung größeren Umfangs (Exz2) 

3210   Beseitigung störender Schleimhautbänder, je KH oder FZB (SMS) 

3240   Vestibulum-, Mundbodenplastik, Gingivaextensionsplastik, kleinersen Umfangs,  

    je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich (Pla2) 

4080   Gingivektomie/Gingivoplastik, je Parodontium 

4090   Lappen-OP, offene Kürettage, einschl. Osteoplastik, Frontzahn 

4100   Lappen-OP, offene Kürettage, einschl. Osteoplastik, Seitenzahn 

4130   Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut, je Transplantat 

4133   Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe, je Zahnzwischenraum 

9160   Entfernung unter der Schleimhaut liegender Materialien, je Kieferhälfte oder  

    Frontzahnbereich 

 

Der Zuschlag “Laser-Anwendung” beträgt 100% des einfachen Gebührensatzes der betreffenden 
Leistung, jedoch nicht mehr als 68 Euro und ist je Behandlungstag nur einmal berechnungsfähig. 
 

 
 


